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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

60/01 Arbeitsvertragsrecht

60/02 Arbeitnehmerschutz

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

ABGB §1151 Abs1;

AÜG §3 Abs4;

AuslBG §2 Abs2 litb;

AVRAG 1993 §1;

AVRAG 1993 §7d Abs1;

AVRAG 1993 §7d Abs2;

AVRAG 1993 §7i Abs4 Z1;

1. ABGB § 1151 heute

2. ABGB § 1151 gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

1. AÜG § 3 heute

2. AÜG § 3 gültig ab 01.07.1988

1. AuslBG § 2 heute

2. AuslBG § 2 gültig ab 01.12.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2025

3. AuslBG § 2 gültig von 01.09.2018 bis 30.11.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2018

4. AuslBG § 2 gültig von 01.10.2017 bis 31.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 66/2017

5. AuslBG § 2 gültig von 01.01.2014 bis 30.09.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 72/2013

6. AuslBG § 2 gültig von 01.01.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 98/2012

7. AuslBG § 2 gültig von 01.07.2011 bis 31.12.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 25/2011

8. AuslBG § 2 gültig von 01.01.2010 bis 30.06.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 135/2009

9. AuslBG § 2 gültig von 01.01.2008 bis 31.12.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 78/2007

10. AuslBG § 2 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 101/2005

11. AuslBG § 2 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 133/2003

12. AuslBG § 2 gültig von 01.01.2003 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 126/2002

13. AuslBG § 2 gültig von 01.01.1998 bis 31.12.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 78/1997

14. AuslBG § 2 gültig von 01.06.1996 bis 31.12.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 895/1995

15. AuslBG § 2 gültig von 01.07.1994 bis 31.05.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 314/1994
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16. AuslBG § 2 gültig von 01.08.1993 bis 30.06.1994 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 502/1993

Rechtssatz

Sowohl § 7d Abs. 1 AVRAG 1993 als auch § 7i Abs. 4 Z 1 AVRAG 1993 stellen darauf ab, dass näher bezeichnete

Unterlagen eines "Arbeitnehmers" nicht bereit gehalten wurden. Das AVRAG 1993 enthält zwar keine Legalde?nition

des Begri@es Arbeitnehmer, de?niert aber in § 1 leg. cit. den Geltungsbereich dieses Gesetzes mit

"Arbeitsverhältnissen, die auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen". Ob ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis

vorliegt, ist daher nach § 1151 Abs. 1 ABGB zu bestimmen, "arbeitnehmerähnliche" Personen sind von den hier

maßgebenden Bestimmungen des AVRAG 1993 nicht erfasst. Dass eine arbeitnehmerähnliche Person nicht unter den

Begri@ des Arbeitnehmers zu subsumieren ist, ergibt sich nicht nur aus den unterschiedlichen BegriDichkeiten,

sondern etwa auch aus § 2 Abs. 2 lit. b AuslBG (der gesondert von der Beschäftigung in einem Arbeitsverhältnis eine

solche in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis aufzählt; vgl. zum Begri@ der Arbeitnehmerähnlichkeit aus vielen

das E vom 15. Februar 2013, Zl. 2010/09/0214) und aus dem § 3 Abs. 4 AÜG (auf die Arbeitskräfteüberlassung nimmt §

7d AVRAG 1993 in seinem Abs. 2 Bezug), der einerseits den Arbeitnehmern die arbeitnehmerähnlichen Personen

gegenüberstellt und andererseits betont, dass letztere gerade in keinem Arbeitsverhältnis stehen.Sowohl Paragraph 7

d, Absatz eins, AVRAG 1993 als auch Paragraph 7 i, Absatz 4, Zi@er eins, AVRAG 1993 stellen darauf ab, dass näher

bezeichnete Unterlagen eines "Arbeitnehmers" nicht bereit gehalten wurden. Das AVRAG 1993 enthält zwar keine

Legalde?nition des Begri@es Arbeitnehmer, de?niert aber in Paragraph eins, leg. cit. den Geltungsbereich dieses

Gesetzes mit "Arbeitsverhältnissen, die auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen". Ob ein privatrechtliches

Arbeitsverhältnis vorliegt, ist daher nach Paragraph 1151, Absatz eins, ABGB zu bestimmen, "arbeitnehmerähnliche"

Personen sind von den hier maßgebenden Bestimmungen des AVRAG 1993 nicht erfasst. Dass eine

arbeitnehmerähnliche Person nicht unter den Begri@ des Arbeitnehmers zu subsumieren ist, ergibt sich nicht nur aus

den unterschiedlichen BegriDichkeiten, sondern etwa auch aus Paragraph 2, Absatz 2, Litera b, AuslBG (der gesondert

von der Beschäftigung in einem Arbeitsverhältnis eine solche in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis aufzählt;

vergleiche zum Begri@ der Arbeitnehmerähnlichkeit aus vielen das E vom 15. Februar 2013, Zl. 2010/09/0214) und aus

dem Paragraph 3, Absatz 4, AÜG (auf die Arbeitskräfteüberlassung nimmt Paragraph 7 d, AVRAG 1993 in seinem

Absatz 2, Bezug), der einerseits den Arbeitnehmern die arbeitnehmerähnlichen Personen gegenüberstellt und

andererseits betont, dass letztere gerade in keinem Arbeitsverhältnis stehen.
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